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Abteilung V

Prag, den/ September 1944.

V 2b - 3007

m+$

An

4-Obergruppenführer

Staatsminister F r a n k .

Betr.:

Gehaltsstop für leitende Angestellte.

Anlagen: 1 Entwurf einer Kundmachung und

1 Entwurf eines Presseberichts.

Anbei lege ich den Entwurf einer Kundmachung des Ministers

für Wirtschaft und Arbeit vor mit der Bitte, deren Veröffentlichung

zu billigen.

Die Kundmachung sieht neben einer Vereinfachung des Verwal-

tungsverfahrens vor allem vor, daß in der Zeit bis zum l.April l945

die Gehälter nicht über i0,Ooo K monatlich erhöht werden dürfen.

Im übrigen Reichsgebiet ist bisher davon Abstand genommen

worden, einen so weitgehenden Gehaltsstop für leitende Angestellte

zu erlassen. Es sind sogar daran Zweifel geäußert, ob sich ein völli-

ger Stop auch nur für eine befristete Zeit (bis 3l.Dezember l944)

durchführen lasse. Da sich entsprechende Einflüsse auch wohl im hie-

sigen Rüstungsbereich auswirken werden, erscheint es mir zweifelhaft,

ob sich ein auf Böhmen und Mähren beschränkter völliger Gehaltsstop,

wenn er als Maßnahme von unbefristeter Dauer verkündet würde, durch-

setzen lässt. Deshalb ist zunächst ein ausnahmslos wirksamer Stop

für die Zeit bis zum l.April l945 vorgesehen. Von der Entwicklung

kann es abhängig gemacht werden, ob dann eine Verlängerung des Ver-

bots geboten erscheint.

Es ist damit zu rechnen, daß die Kundmachung schon in der

jetzt vorgesehenen Fassung in Kreisen der Rüstungsindustrie als sehr

weitgehende Maßnahme betrachtet wird. Vor allem die Vorschrift, daß

bei Neueinstellungen Gehälter von mehr als lo.O0o K monatlich nicht

über den Bezügen des Abgabebetriebes liegen dürfen, kann in Einzel-

fällen sogar dazu führen, daß sich leitende Angestellte weigern, ins

Protektorat zu gehen. Wenn aber nur bei Neueinstellungen noch Gehalts-

erhöhungen zugelassen würden, dann würden viele darnach streben, ihren

Arbeitsplatz zu wechseln. Außerdem wäre der Einwand zu erwarten, für

A4/08-S



2

die aus dem Reich kommenden Angestellten sei eine Sondervergünstigung

geschaffen worden gegenüber denjenigen, die trotz völligen Gehaltsstops

.dem Betrieb die Treue halten. M.E. muß im Bedarfsfall auf diejenigen

ein Zwang ausgeübt werden, die es abehnen, jetzt hier ohne Gehaltsver-

besserungen eine erhöhte Verantwortung zu übernehmen.

Die Notwendigkeit einer Verwaltungsvereinfachung, morali-

sche und politische Erwägungen, deren Berechti gung von der überwiegen-

den Mehr-shr der Bevölkerung durchaus bejaht wird, sprechen jedenfalls

eindeutig für den Erleß der Kundmachung. Vielleicht könnte eine derar-

tige Maßnahme außerdem den Erfolg haben, daß dann auch eine entsprechen-

de Regelung für das übrige' Reichsgebiet erlassen wird.

Der Entwurf eines Presseberichts wird gleichfalls mit der

Bitte um Billigung vorgelegt.

fhay
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Kundmaehung

des Ministers für Wirtschaft und Arbeit

vom

September 1944

zur Vereinfachung der amtlichen Ueberwachung der Gehaltsgestaltung

bei Angestellten während des totalen Kriegseinsatzes.

Gemäss §§ 8 und 21 der Regierungsverordnung vom 7. De-

zember 1942, Slg.Nr. 404/42, über die Sicherung der Lohn- und Gehalts-

stabilität sowie der Arbeitsmoral bestimme ich:

§ 1

Die Befugnis zur Bewilligung von Gehaltserhöhungen der

Angestellten im Sinne des Privatangestelltengesetzes vom ll. Juli l934,

Slg.Nr. l54, bis zur Grenze von 4.0oo Kronen brutto monatlich wird auf

die Arbeitsämter übertragen.

§ 2

/l/ Während des totalen Kriegseinsatzes dürfen Anträge

auf Gehaltserhöhungen für Angestellte im Sinne des Privatangestellten-

gesetzes vom ll. Juli l934, Slg.Nr. 154, nur zum l. Januar, 1. April,

l. Juli und l. Oktober in Form von Sammelanträgen der Betriebe bei den

Arbeitsämtern eingereicht werden.

/2/. Anträge auf Erhöhung der geltenden Gehälter und

sonstiger regelmässiger Zuwendungen sowie auf Erhöhung des Arbeitsver-

dienstes durch einmalige Zuwendungen dürfen nicht vor dem l. April

1945 bei dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit eingereicht werden,

wenn und soweit dadurch ein Arbeitsverdienst von lo.ooo K brutto monat-

lich überschritten wird.

/3/ Bei Einstellungen dürfen Arbeitsverdienste von mehr

als lo.Ooo K monatlich nur dann gewährt werden, wenn diese für die vom

Angestellten auszuübende Tätigkeit bereits am l5. Januar l942 im Ein-

stellungsbetrieb üblich waren und wenn das im Abgabebetrieb bezogene

Einkommen nicht überschritten wird. Wenn das im Einstellungsbetrieb am

15. Januar l942 übliehe Gehalt höher ist als das Einkommen im Abgabe

betrieb, dürfen Anzeigen nach § 5, Abs. 3 der Reg.VO.Slg.Nr. 404/42,

zwecks Gewährung eines höheren Einstellungsgehalts nicht vor dem l.

April 1945 erstattet werden.

/4/ Die Vorschriften der Absätze 2 und 3 finden auch,



soweit das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit nicht ausnahmsweise

etwas anderes bestimmt, auf die Anträge Anwendung, die bereits bei den

Arbeitsämtern und beim Ministerium für Wirtschaft und Arbeit einge -

reicht worden sind.

/5/ Pür alle nicht unter die Absätze l bis 4 fal-

lenden Lohn- und Gehaltserhöhungen bleibt die Geltung der allgemeinen

Vorschriften über die Lohn- und Gehaltsgestaltung während des Krieges,

   dr  dr s

§ 3

Zum Gehalt im Sinne des § 2 der Kundmachung gehören

Bezüge aller Art, die dem Angestellten im Hinblick auf sein Arbeitsver-

hältnis gewährt werden, insbesondere auch Leistungs- und Ausgleichszu-

lagen; Prämien, Gewinnanteile, Provisionen, Saohleistmgen, Weihnachts-

und Jahresabschlussgratifikationen. Bei der Berechnung des Monatsge -

haltes im Sinne des § 2, Abs. 2 und 3 sind sämtliche Bezüge anteilemäs-

sig zu berücksichtigen. Vergütungen für Mehrarbeit, Sonn- und Feier -

tagsarbeit und für Nachtarbeit, sowie Reisekosten und Zuwendungen, die

aus Anlass einer Abordnung, Versetzung oder sonstigen getrennten Haus-

haltsführung zulässigerweise gewährt werden, bleiben dabei ausser An-

2499

§ 4

Wer dieser Kundmachung zuwiderhandelt oder sie um-

geht, wird auf Grund der Bestimmungen der Reg.Vo.Slg.Nr. 404/42 be -

straft.

§ 5

Diese Kundmachung tritt mit dem Tage der Veröffent-

lichung in Kraft,

86
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Pressebericht

Gehaltsgestaltung während des totalen

Kriegseinsatzes.

Der Minister für Wirtschaft und Arbeit hat eine Kundmachung er-

lassen, die das Verfahren bei der Bewilligüng von Gehaltserhöhungen

für Angestellte im Sinne des Privatengestelltengesetzes vereinfacht

und den Erfordernissen des totalen Kriegseinsatzes anpaßt. Darnach

werden die Bewilligungen von Gehaltserhöhungen für Angestellte bis

zur Grenze von 4.ooo,- K brutto monatlich auf die Arbeitsämter über-

tragen. Außerdem dürfen sämtliche Anträge auf Verbesserung von Ange-

stelltengehältern während des totalen Kriegseinsatzes nur noch am

l.Januar, l.April, l.Juli und l.Oktober in Form von Sammelanträgen

der Betriebe bei den Arbeitsämtern eingereicht werden.

Ansuchen um Gehaltserhöhungen auf mehr als l0.Oo0,- K brutto

monatlich müssen allgemein bis zum l.April-l945 zurückgestellt werden.

Der gleiche Grundsatz gilt, wenn bei Neueinstellungen höhere Gehälter

   d r   do  

schritten werden sollen. Da in diesen Fällen ein soziales Bedürfnis

zur Beseitigung von Härten/anzuerkennen ist, sind darüber hinaus-

nicht

gehende Einkommensverbesserungen für die Dauer des totalen Kriegsein-

satz nicht vordringlich. Die Bearbeitung derartiger Anträge durch

die Betriebe und die Dienststellen der Arbeitsverwaltung würde mit dem

Gebot, daß jetzt nur noch kriegsentseheidende Aufgaben zu erledigen

sind, nicht mehr im Einklang stehen. Von der Einsicht der leitenden

Angestellten ist auch zu ervarten, daß sie jetzt die mit dem verschärf

ten Gehaltsstop verbundenen Einschränkungen verständnisvoll auf sich

nehmen, selbst wenn die Zuweisung erhöhter Verantwortung und Mehr-

leistungen in: besonderen Ausnahmefällen noch eine weitere Einkommens-

erhähung zu normalen Zeiten begründen könnten.

Die Kundmachung stellt weiter klar, daß die übrigen Vorschriften

über die Lohn- und Gehaltsgestaltung während des Krieges unverändert

weitergelten.



Der Abteilungsleiter V

den 25, Angvot 1944

- Nr. V-2378/44 -

Fig.: 25. AUG. 1944

An

4-Obergruppenführer Staatsminister F r a n k .

Betr.: Gehaltsstop bei leitenden Angestellten

während des totalen Kriegseinsatzes.

Wie ich vorgetragen habe, beabsichtige ich, als Minister für

Wirtschaft und Arbeit in der Protektoratsregierung während der Zeit

des totalen Kriegseinsatzes Anträge auf Ausnahmen vom Gehaltsstop bei

leitenden Angestellten ab 80o.-- RM monatlich nicht mehr bearbeiten

zu lassen.

Oberregierungsrat Stucke hat nunmehr beim zuständigen Sachbear-

beiter des GBA in Berlin festgestellt, daß dieser dem Gauleiter Sauckel

den Vorschlag unterbreitet hat, eine solche Maßnahme ab l 5oo RM mo-

natlich, befristet bis 3l. Dezember l944, auszusprechen. Gauleiter

Sauckel habe diesen Vorschlag als viel zu weitgehend abgelehnt. Die

Parteikanzlei habe ihn als bedenklich bezeichnet.

Mir ist diese Einstellung des Gauleiters Sauckel und der Partei-

kanzlei schlechterdings unbegreiflich.

Jeh berichte dies, damit Sie gegebenenfalls bei der Montag-

Aussprache in Berlin auf diesen Punkt hinweisen. Wenn man sich nicht

einmal zu einer solghen Maßnahme entschließt, die nur kapitalkräftige

Kreise vorübergehend*tnifft, dann sollte man m.E. nicht von einem tota-

len Kriegseinsatz in DeutsgiTand sprechen. Jch rege an, die Maßnahme

trotz der Berliner Stelluifgnahme nach Jhrer Rückkehr aus Berlin seitens

ieon

des autonomen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit im Protektorat zu

clkcbcce

verfügen.
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Mähr.-Ostrau, den 2.ll.44.

An

Herrn

Ministerialrat Dr. G i e s ,

P r a g .-

Sehr geehrter Herr Ministerialrat !

In der Anlage übermittle ich Ihnen die mir ver-

traulich überlassene Fotokopie wieder zurück und

teile Ihnen hiezu wunschgemäss folgendes mit:

l.) Die Verträge wurden bisher an die Mitglie-

der des Direktoriums und mich nicht ausgefolgt,

lediglich an Herrn Generaldirektor Ing. E.W 1 k .

2.) Es wurde trotzdem bereits die Weisung gegeben,

dass die Gehalte im Sinne der Verträge auszuzahlen

sind, welche Weisung nicht ohne entsprechende Aus-

wirkung rückgängig gemacht werden kann, weil dies:

bereits an die Herren des Direktoriums mitgeteilt

wurde.

b.w.

V/
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Da ich im Sinne Ihres Vermerkes auf der Foto-

kopie keinen Gebrauch davon machen will, ist

es unmöglich, jetzt in dieser Angelegenheit et-

was zu unternehmen. Es müsste auch die Auswirkung

einer solchen nunmehr gegenteiligen Massnahme

erwogen werden.

3.) Die Anschrift von Dr.Leopdd N o w a k lautet:

" Fliegerregiment 2, 4.Kompagnie,

P r a g .- Gbell. "

Heil H i t l e r !

Ihr

l Anlage.

fKatueluuiag

cemad ies en

Jegu tieryale mebd y dueave Jio

M3i

angn

20m M

$\ 084

VS

MN



Dr. Be r ts c h

Prag, den 3. Oltober 1944.

-Nr. V-481/44g

-

seheim

An den

Herrn Chef des Ministeramts.

Betr.: Vortrag bei dem Herrn Staatsminister

am 3.0ktober 1944.

Ferner erklärte sich der Herr Staatsminister damit einverstan=

den, dase auch die Anträge der leitenden Herren der Bili, der Htko=

witzer Eisenwerke und der Brünner laffenwerke auf Gehaltserhöhungen

anlässlich der personellen und organisatorischen Veränderunken in

diesen Unternehmungen vom Ministerium rur yirtschart und Ar-

beit erst nach dem l.April l945 beschieden werden. Der Unter=

zeichnete erklerte dezu noch, er werde derr in Prage kommenden

deutschen Jndustriellen nahelegen, von sich aus auf eine Erhö=

hung ihrer Gehälter im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten unter

der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wirtschaft und Ar-

beit für einen späteren Zeitpunkt die Genehmigung einer berech=

tigten Gehaltserhöhung in Aussicht stellt.

0

deull

\F-80/44
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Wohnraumbewirtschaftungsstelle

Prag IV Burg, den

21. 9.1944

beim Ministerium des Innern

Mintelrakt, II. Stock

Fernrul 093-3624.

L-Ba/584

tan

Nr.

Bei Beantwortung bite dieses Geschäftszeichen anzuführen.

Eing.: 22 SEP. 1944

An den

Chef des Ministeramts

Herrn Min.Rat Dr. G i e s

Czerninpalais

Betrifft: Aktenvermerk vom 13.9.;

hier: Ziffer l0,Jewan

Der Vermerk lautet:

" Wochenendhäuser in Jewan. Ein Sonderbeauftragter, der in

Jewan in der Villenkolonie einige Unruhe anstifte, soll

schelunigst zu mir kommen, um die Sache zu besprechen."

Bei einer Besprechung in Jewan am 20.ds.Mts, an der teilnahmen

der Bezirkshauptmann - RAV- Kolin Dr. Hübner, sein Liegenschafts-

 -  dd d d

der Gendarmerie-Kommandant von Jewan, wußte keiner von den

4 Herren etwas von der Sache. Dr.Hübner von Kolin erklärte,

er habevon den 80 Sommervillen nur 5 in Verwaltung, der weitaus

größte Teil werde von der Kreditanstalt der Deutschen verwaltet.

Falls ich in der Sache noch etwes veranlassen soll, wäre ich

dankbar für nähere Angaben.

Cutint

wome dicekeed

by te h cha!

0
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M.U.DI ADOLF MAIXNER
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Herr Ministerialrat,

bitte mir nicht zu verübeln,wenn ich sie

höflich ersuche den beigelegten Brief dem Herrn

Staatsminister übermitteln und mir über das Ergebnis

Nachricht mit eventuellen Direktiven zugehen zu lassen.

Mit bestem Dank

hochachtungsvoll

Prag am 1.November 1944.

Mainmy



Der Deuts he Staatsminister.

23.0kt.1944.

(p.d.)

14

St.M.

1.)

An

24.

SA-Standartenführer

Oberdirektor Bergener,

Brünn,

Unfallvergicherungsanstalt für Mähren.

Lieber Bergener !

Auf Dein Schreiben vom 2.l0.d.Js., das

Inkrafttreten der vollen Unfallversiche-

rung in der Land- und Porstwirtschaft be-

gelegenheit nunmehr ehestens in positiven

Sinne zum Abschluß zu bringen.

Heil Hitler !

Dein

2.)

M.M-1-8-82/14
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1944

2.) Durchschrift nebst 1 Fotokopi

24.

Herrn Dr.Bertsch

zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.

56117

3.) Z.d.A.
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4.

Brünn,

194

Gaurichter der NSDAP a. D.

Oberdirektor der Unfaliveralcherungsanatait

für Mahren in Brünn

inisteratht

An den

3. OKT. 1944

Herrn Deutschen Staatsminister

Karl Hermann F r a n k ,

SS-Obergruppenführer

in PraB I V,

Palais Czernin.

Herr Staatsminister I

Lieber Pg Frank !

Wie Dir bekannt sein dürfte, bin ich durch Vermittlung Deines

Ministeriums ab 15.12.1943 zum Leiter der Unfallversicherungsanstalt

für Mähren in Brünn bestellt worden. In dieser Eigenschaft bin ich

insbesonders an der Angleichung der Unfallversicherung unserer Arbei-

ter an die reichsgesetzliche Unfallversicherung interessiert. Ich ge-

statte mir nun, Dir im Nachstehenden das dringlichste der damit zur

Erörterung stehenden Probleme , die Versicherung der Landwirtschaft,

darzulegen und Dein Eingreifen zu dessen Lösung zu erbitten.

Mit dem Schreiben des Herrn Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

vom 23.4.194l, Nr.II 4 c - 662/41 an den Ministerpräsidenten der Pro-

tektoratsregierung, ist eine durchgreifende Reform der bisherigen

Unfallversicherung der Landwirtschaft angeregt worden, durch welche

der unbefriedigende Zustand, dass von der Unfallversicherungspflicht

bisher nur die landwirtschaftlichen Maschinen, d.i.also kaum l/l0

der gesamten landwirtschaftlichen Tätigkeit, erfasst gewesen sind,

beseitigt werden sollte, indem die Land- und Forstwirtschaft ihrem

ganzen Umfang nach in die Versicherung einbezogen wird und bei den

Kleinbauern überdies die Bauern und ihre Familienmitglieder selbst

obligatorisch zu versichern sind.

Alle Kenner der bisherigen Mängel der Teilversicherung bei der

Land- und Gorstwirtschaft haben diese lüngst fällig gewesene Reform

mit aufrichtiger Befriedigung begrüsst und dies insbesondere aus der

Erwägung heraus, dass damit eine tatsächlich bestehende Rückstän-

digkeit des Protektorats gegenüber allen mitteleuropäischen Ländern

beseitigt und die vom sozialpolitischen Gesichtspunkt aus so schwer

St.A $y- 82/44
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empfundene Diskrepanz zwischen der Versicherung der gewerblichen

und industriellen Arbeiterschaft einerseits, jener der Land- und

Forstwirtschaft andererseits endlich beseitigt werden sollte.

Es ist mir aus den Vorberatungen zur Novelle des Unfallversicherungs-

gesetzes vom 2l.l2.l943, Slg Nr.1/lg44, bekannt, dass die Landwirt-

schaft, vertreten durch das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

und die zuständigen Fachgruppen /Zentralverband der Land- und

Forstwirtschaft/, diese Ausdehnung der Versicherung der Land- und

Forstwirtschaft wohl grundsätzlich begrüsst haben, dass sie aber

in allen Stadien der Gesetzwerdung der Novelle immer wieder den

Einwand erhoben, dass der gegenwärtige Zeitpunkt für die Inkraft-

setzung dieser Reform nicht geeignet sei, da die Preispolitik in der

Landwirtschaft eine zusätzliche Mehrbelastung derzeit untragbar

-

scheinen lasse. Diesem Einwand trug die Novelle dadurch Rechnung,

dass mit Deinem inverständnis in der Novelle bestimmt wurde, dass

der Zeitpunkt des Inkrafttretens der vollen Versicherung in der

O

Land- und Forstwirtschaft auf einen späteren im Verordnungswege fest-

zusetzenden Termin zu verlegen ist.

als

Die Unfallversicherungsanstalten in Prag und Brünn, Träger der

Reichsunfallversicherung im Protektorat Böhmen und Mähren, haben

diesen Schönheitsfehler der Novelle zwar schwer empfunden, konnten

aber annehmen, dass im Zuge weiterer Verhandlungen mit den zustän-

digen Körperschaften doch die Wege geebnet werden, um auch die Ver-

sicherung der Land- und Forstwirtschaft im Sinne der Novelle ab

l.l.1944 in Wirksamkeit treten zu lassen. Besonders dringlich ist

die Durchsetzung dieser Forderung für die von mir geleitete Anstalt

/ die Unfallversicherungsanstalt für Mähren in Brünn/, da das

Pauschalübereinkommen, nach welchem die Landesverwaltung für Mähren

die Versicherungsbeiträge für die kleinbäuerlichen Grundbesitze

entrichtete, mit 3l,12.1943 gekündigt worden ist, sodass bei nicht

rechtzeitigem Inkrafttreten der Ausdehnung der Versicherung- die

Anstalt gezwungen wäre, die einzelnen bäuerlichen Gründbesitzer

selbst zur Entrichtung der Versicherungsbeiträge zu verhalten, ein

Forgang, der nicht nur mit in der gegenwärtigen Zeit des totalen

Kriegweinsatzes nicht zu rechtfertigenden manipulativen Mehrarbei-

ten verbunden wäre, sondern auch in den Kreisen der kleinbäuerlichen

Grundbesitzer zweifellos berechtigte Erregung hervorgwrufen müsste,

da er den Bruch mit einer 60-jährigen Gepflogenheit darstellen

56116
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würde. Im Einzelnen bestimmte dieses Pauschalübereinkommen, dass

die Landesverwaltung in Mähren der Unfallversicherungsanstalt in

Brünn die Versicherungsbeiträge für die landwirtschaftlichen Maschi-

nen von Kleinlandwirten /Ausmass der Fläche bis 25 bzw 45 Ha, je nach

Anbaugebiet/ mit einem Gesamtbetrage von 300.oooK jährlich bezahlt,

sodass die Kleinlandwirte beitragsfrei waren und der Anstalt anderer-

seits die manipulative Seite der Einhebung der Versicherungsbeiträge

für rund l65.00o landwirtschaftliche Maschinen erspart blieb.

Bei der Unfallversicherungsanstalt für Böhmen in Prag war bis-

her der Zustand so, dass die Versicherungsbeiträge für die landwirt-

schaftliehen Maschinen durch die Gemeinden auf Grund von Hebelisten

von den landwirtschaftlichen Grundbesitzern eingehoben wurden, wobei

der Besitzer der Landwirtschaft und seine Gattin in die Versicherung

mit einem allerdings unzulänglichen fiktiven Jahresarbeitsverdienst

einbezogen waren.

Angesichts dieser Situation ist es mein Bestreben, seit Ueber-

nahme der Leitung der Anstalt in Brünn-mit allen mir zu Gebote ste-

henden Mitteln auf das Inkrafttreten der vollen Unfallversicherung

der Land- und Forstwirtschaft ab l.1.l944 hinzuwirken. Meine wieder-

holten Besprechungen mit dem zuständigen Sektionsleiter im Ministe-

rium für Wirtschaft und Arbeit, Oberregerungsrat Schneider, haben da-

zu geführt, dass eine Beitragsleistung für die Kosten der Versiche-

rung der Land- und Forstwirtschaft in der Weise erzielt werden konn-

te, dass die Feuerversicherungsanstalten unter'dem Titel " Unkosten-

senkung bei der Versicherung der Landwirtschaft" zur Zahlung eines

Betrages von 50 Millionen Kronen jährlich, der zunächst für die

Jahre 1944 und l945 sichergestellt worden ist, verpflichtet worden

sind. Da die Träger der Unfallversicherung die Kosten der Versiche-

rung der Landwirtschaft bei Einbeziehung der Bauern, ihrer Gattinnen,

Ausgedinger und Familienangehörigen unter Zugrundelegung eines ange-

messenen Jahresarbeitsverdienstes auf Grund des zur Verfügung stehen-

den Materials mit 22.4OK je ha errechnet haben, ergibt das gesamte

Erfordernis für Böhmen und Mähren den Betrag von rund 78 Millionen

Kronen, sodass die Landwirte selbst nur einen Betrag von rund 28 Mil-

lionen Kronen aufzubringen hätten, welcher Betrag der Zahlung von

8.-K je ha entspricht. Da bisher in Böhmen der Versicherungsbeitrag

für die landwirtschaftlichen Maschinen, auf den ha umgerechnet den

Betrag von 5.5oK ergab, ergibt sich eine Mehrbelastung von 2.50K je

ha, also eine sehr minimale Erhöhung. In Mähren beträgt diese Mehr-

belastung an Versicherungsbeiträgen bei der kleinbäuerlichen Wirt-
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schaft natürlich die vollen 8.-K, da,wie oben ausgeführt, bisher

von den Kleinlandwirten überhaupt nichts bezahlt wurdé.

Bei objektiver Würdigung dieser Sachlage muss zugegeben werden,

dass diese Regelung dne für die Landwirtschaft im Protektorat ausser-

ordentlich günstige Lösung bedeutet, zumal hier durch die tatkräfti-

ge und verständnisvolle Einschaltung der Obersten Preibehörde und

die einsichtsvolle Haltung des Finanzministeriums der Landwirtschaft

ein Geschenk in einer Form zuteil wurde, die überhaupt nur durch die

eminente sozialpolitische Bedeutung der Unfallversicherungsreform

in der Landwirtschaft gerechtfertigt werden kann. Dass der rest-

liche Betrag von 8.-K pro ha, auch bei dér jetzigen Preisgestaltung

in der Landwirtschaft bedenkenlos getragen werden kann, ergibt sich

nicht nur daraus, dass in einer dienstlichen Besprechung mit den

Leitern des Landesverbandes der Land- und Forstwirtschaft in Mäh

ein Betrag in dieser Höhe als annehmbar bezeichnet worden ist, son-

dern auch aus der Tatsache, dass im Sudetengau, dessen Landwirtschaft

bekánntlich unter weit ungünstigeren Verhältnissen zu arbeiten ge-

zwungen ist, der Mindestbeitrag für die reichsgesetzliche Unfallver-

sicherung von 9.-K pro ha eingehoben wird. Der Betrag von 8.-K pro

ha erscheint aber insbésondere dann als durchaus angemessen, ja als

Minimalleistung, wenn dieser Beitragsleistung die Leistungenentgegen

gehalten wèrden,. die den Unfallversicherungsanstalten durch die No-

velle Slg Nr.l/lg44 auferlegt würden und wenn überdies in Betracht

gezogen wird, dass nicht nur die Beschäftigten,.sondern, wie schon

oben erwähnt, die Bauern, deren Gattinnen und Familienangehörigen

selbst mitversichert sind, und zwar mit solchen Beträgen, die tat-

sächlich bei Eintritt eines Unfalles eine ausreichende Entschädig ig

verbürgen.

Nicht unerwähnt mag bleiben, dass bei der endlichen Verwirk-

lichung der vollen Unfallversicherung der Land- und Forstwirtschaft

von den Anstalten nachträglich auch jene Unfälle entschädigt werden

würden, welche, da sie nicht landwirtschaftliche Maschinen betreffen,

seit dem l.l.l944 von den Anstalten nicht erledigt werden konnten.

Zu meinem nicht geringen Erstaunen und Bedauern, musste ich

gleichwohl, trotz dieser doch jedenfalls wirklich vorteilhaften Re-

gelung, deren Dringlichkeit vom allgemeinen wirtschafts- und sozial-

polischen Standpunkt doch auch von der Sektion I des Staatsministee

riums nicht übersehen werden kann, anlässlich einer am 28.9.l944 im

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit stattgehabten Erörterung die-

ser Frage mit Deinen zuständigen Sachbearbeitern feststellen, dass

0
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die Sektion VI noch immer auf einem durchaus ablehnenden Stand-

punkt beharrt. Da diese Ablehnung unter Umständen das Inkrafttre-

ten der vollen Versicherung der Land- und Forstwirtschaft ab l.l.

1944 tatsächlich in Frage stellen könnte, ein ressortmässiger Er-

folg der mit dem Verzicht auf die endliche Ausgleichung des uner-

träglichen Gegensatzes in der Behandlung der gewerblichen und in-

dustriellen Arbeiterschaft einerseits und der land- und forstwirt-

schaftlichen Arbeiterschaft andererseits, sowie auf die Gleich-

stellung der sozialpolitischen Behandlung der Land- und Forstwirt-

schaft in Böhmen und Mähren mit jener des übrigen Reichsgebietes,

jaaler mitteleuropäischen Länder, wirklich zu teuer erkauft wäre,

sehe ich mich genötigt, Deine endgültige Entscheidung in dem Sinne

zu erbitten, dass Du die Wirksamkeit der Abschnitte der Novelle:

"Besondere Bestimmungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe"

unter den angegebenen Modalitäten mit l.l.l944 vertügst. Jedem wie

immer begründeten Widerstand steht neben der offen zu. Tage liegenden

sozialpolitischen Bedeutung der Regelung dieser Frage auf einem Sek-

tor unseres wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens, dessen Beddu-

tung ich Dir gegenüber wohl nicht erst unterstreichen muss, die Tat-

sache gegenüber, dass durch das grosszügige Entgegenkommen der Ober-

sten Preisbehörde ein Weg ermittelt worden ist, der die Belastung

der Landwirtschaft tatsächlich auf ein ohne Ueberspannung der bäuer-

lichen Leistungsfähigkeit erträgliches Mass herabsetzt. Dem etwaigen

Einwand, dass die durch das Inkrafttreten der Novelle für die Land-

wirtschaft bewirkte arbeitsmässige Belastung der Dienststellen und

der einzelnen Landwirte in der gegenwärtigen Zeit des totalen Kriegs-

einsatzes nicht verumtwortet werden könnte, muss mit der Tatsache

begegnet werden, dass diese arbeitsmässige Mehrbelastung bei der

geplanten Form der Einhebung der Beiträge durch Herausgabe der be-

reits vorbereiteten Heberollen an die Gemeindevorstände überhaupt

nicht ins Gewicht fällt. Ueberdies war dieser Vorgang bei der Pra-

ger Anstalt schon längst eingeführt und steht auf keinen Fall in

einem Missverhältnis zu der dadurch erzielten Wohltat des Unfall-

schutzes für die landwirtschaftliche Bevölkerung. Ich tue ein

Uebriges, wenn ich Dir gegenüber noch besonders betone ,dass mich zu

meiner Bitte ug Deine entscheidende Verfügung in dieser Angelegen-

heit nicht etwa ein persönliches Interesse oder ein eigensüchtiger-

Verdienerstandpunkt der von mir geleiteten Anstalt veranlasst, da

die Anstalt ais Träger der Unfallversicherung im Protektorat ja
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überhaupt nicht auf Gewinn eingestellt ist, sondern dass mich

wirklich nur die Absicht leitet, mit Deiner Entscheidung die Besei-

tigung eines längst überständigen Mangals unserer Infallversicherung,

der in der von jedem Gesichtspunkt aus unzulänglichen Teilversiche-

rung der Landwirtschaft liegt, zu beseitigen und auch in diesem

Sektor die Deiner tatkräftigen Intiative zu verdankende Novelle

Slg Nr l/l944 , die auf allen übrigen Gebieten so verheissungsvolle

Fortschritte herbeigeführt hat, voll zur Auswirkung gelangen zu las-

sen.

Ich gestatte mir zum Schluss zu bemerken, dass mit Rücksicht

auf den Umstand, dass bereits das letzte Viertel des Jahres be-

gonnen hat, die notwendigen Massnahmen zur Einhebung der Beiträge

für das Jahr l944 daher unverzüglich eingeleitet, werden müssten, die

Angelegenheit besonders dringlich geworden ist, weshalb ich nit

Bitte schliessen darf, die bevorzugt Deiner Bearbeitung zu unter-

ziehen.

Ich danke Dir hiefür im Voraus und bin mit

Heil Hitler

Dein ergebener

hartpun

Howopl
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